































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	[Liminaria]
	[Page de faux titre]
	[Page de titre]
	[Achevé d'imprimer]
	[Préface] Vorrede.
	[Table des matières] Inhalt der Paragraphen mit einigen Verbesserungen.

	[Lehrbuch eines civilistischen Cursus]
	Einleitung.
	§. 1. Recht im juristischen Sinne.
	§. 2. Römisches Recht.
	§. 3. Römisches Recht im heutigen Europa.
	§. 4. Verschiedenheit der Bearbeitung.
	§. 5. Die Sprache.
	§. 6. Verhältniß zu der Ordnung der Tertes.
	§. 7. Reines oder gemischtes Röm[isches] R[echt].
	§. 8. Absonderung des heutigen R[ömisches] R[echt] von Geschichte und Philosophie.
	§. 9. Einfache oder mehrfache Vorlesungen.
	§. 10. Ordnung der Lehren.
	§. 11. Vergleichung von andern Büchern.

	Allgemeine Begriffe.
	§. 12. Umfang und Ordnung.
	I. Arten von Personen.
	§. 13. Personen.
	A. Physische Personen.
	§. 14. Ein Mensch.
	§. 15. Geburt.
	§. 16. Tod.
	§. 17. Unvollständigkeit wegen der Jugend.
	§. 18. Wegen der GemüthsKräfte.
	§. 19. Beziehung der FamilienVerhältnisse hierauf.
	§. 20. Geschlecht. Ehre. Kirche.

	B. Juristische Personen.
	§. 21. Benennungen.
	§. 22. Mehrere nach einander, und zwar im PrivatRechte.
	§. 23. Im öffentlichen Rechte.
	§. 24. Mehrere auch zu gleicher Zeit, nach dem PrivatRechte.
	§. 25. Mehrere zugleich, nach öffentlichem Rechte.


	II. Arten von Sachen.
	§. 26. Sachen.
	A. Physische Sachen.
	§. 27. Bewegliche und unbewegliche Sachen.
	§. 28. Thiere.
	§. 29. Verbrauchbare und bey einer Foderung meist ihrer Gattung nach vorkommende Sachen.
	§. 30. Unbewegliche Sachen.

	B. Juristische Sachen.
	§. 31. Gattungen.
	§. 32. Verbindung vieler Sachen zu einer.
	§. 33 RechtsVerhältnisse.
	§. 34. Rechte auf eine Sache.
	§. 35. Foderungen.
	§. 36. Verhältniß beyder Arten von Rechten gegen einander.
	§. 37. Arten der Rechte auf Sachen.
	§. 38. Eigenthum.
	§. 39. Rechte auf fremde Sachen. Dienstbarkeit.
	§. 40. PfandRecht.
	§. 41. Vergleichung der verschiedenen Rechte auf Sachen.
	§. 42. Gegenstand dieser Rechte.
	§. 43. Arten der Rechte gegen eine bestimmte Person. 
	§. 44. Arten der obligationes.
	§. 45. Arten der Actionen : 
	1) ihrer Wirkung, 2) ihrer Dauer nach.
	§. 46. 
	3) directae und utiles.
	§. 47. Arten der exceptiones.


	III. Arten von Handlungen.
	§. 48. Handlungen überhaupt.
	A. Physische Handlungen.
	§. 49. Erlaubte und unerlaubte Handlungen.
	§. 50. Besitz.
	§. 51. Begriff des Besitzes.
	§. 52. Anfang und Ende des Besitzes.
	§. 53. Arten des Besitzes.
	§. 54. Handlungen, die mit dem Besitze Aehnlichkeit haben.

	B. Juristische Handlungen.
	§. 55. Mannichfaltigkeit Derselben.
	§. 56. Gültige oder ungültige Handlungen.
	§. 57. Wesentliche Erfodernisse in Ansehung
	1. der Person.
	§. 58.
	2. Des Gegenstandes.
	§. 59
	3. Der Form.
	§. 60. Zufällige Bestimmungen in Anfehung.
	1. der Person.
	§. 61.
	2. Des Inhalts.
	§. 62. ZeitBestimmungen.
	§. 63. Bedingungen.
	§. 64. Einschränkungen.
	§. 65. 
	3. Der Form.
	§. 66. Auslegung.



	Besonderer Theil oder das PrivatRecht selbst nach der Römischen Ordnung, so weit sie anwendbar ist.
	§. 67. Die Lehre von Sachen und die Lehre von Foderungen.
	I. Die Lehre von Sachen.
	II. Die Lehre von Foderungen.

	I. Lehre von Sachen.
	§. 68. Eintheilung.
	A. Die Lehre von Sachen ohne Rücksicht auf FamilienVerhältnisse und auf Verlassenschaften.
	§. 69. 

	I. Eigenthum.
	§. 70. Begriff.
	§. 71. Entstehung, nach der Römischen Eintheilung.
	§. 72. Neuere Eintheilungen.
	§. 73. Verweisungen auf andere Lehren.
	§. 74. Aufzählung Dessen, was hierher gehört.
	§. 75. Zueignung.
	I. Die Zueignung einer herrnlosen Sache.
	§. 76. Gegenstand.
	§. 77. Handlung.
	§. 78. Bente.
	§. 79. S. g. Accession.
	II. Die Accession, wie man sie jetzt nennt, ist äußert mannichfaltig.
	§. 80. Fälle der erften Art.
	§. 81. Fälle der zweyten Art.
	§. 82. Uebergabe.
	III. Die Uebergabe (traditio) ist ungleich wichtiger, als die beyden vorhergehenden ErwerbungsArten.
	§. 83. Philosophie, Geschichte und abweichende positive Rechte.
	§. 84. Personen daben.
	§. 85. Sache und Handlung.
	§. 86. Besondre Ausnahmen.
	§. 87. Ersitzung.
	IV. Der Ausdruck.
	§. 88. Philosophie, Geschichte und andere positive Rechte.
	§. 89. Grundsatz.
	§. 90. Anfang des Besitzes.
	§. 91. Dauer des Besitzes.
	§. 92. Redlichkeit des Besitzes.
	§. 93. Ausnahmen und zwar.
	1. auch von der XXX annorum praescriptio.
	§. 94. Ausnahmen. 
	2. nur von der Ersitzung.
	§. 95. Aehnlichkeit der XXX vol XL annorum praescriptio mit der Ersitzung.
	§. 96. Unvordeufliche - Verjährung.
	§. 97. Berichtigung der sonst gangbaren Lehre von titulus und modus adquirendi.
	§. 98. Ende des Eigenthums.

	II. Servitut.
	§. 99. Rechte auf fremde Sachen überhaupt.
	1. Begriff.
	§. 100. 
	2. Erwerbung.
	§. 101. 
	3. Ende.
	§. 102. Begriff der Servitut.
	§. 103. Servituten eines Grundstücks.
	§. 104. Persönliche Servituten.
	§. 105. Aehnliche Rechte.
	§. 106. Usus und habitatio.
	§. 107. Entstehung der Servituten überhaupt.
	§. 108. Uebergabe und Ersitzung.
	§. 109. Ende der Servitut, ihrer Natur nach.
	I. Ihrer allgemeinen Natur nach erlöscht eine Servitut.
	§. 110. Erwerbung der Freyheit.
	II. Die Freyheit von der Servitut wird erworben, außer den andern Arten, Rechte zu erwerben, die in der Folge noch vorkommen.

	III. PfandRecht.
	§. 111. Verweisung auf andere Vorträge.
	§. 112. Begriff, der Person nach.
	§. 113. Der Sache nach.
	§. 114. Dem Rechte nach.
	§. 115. Verhältniß dieses Rechts zu bloßen Foderungen.
	§. 116. Verhältniß mehrerer PfandRechte zu einander.
	§. 117. Vorzug eines PfandRechts vor dem andern.
	§. 118. Entstehung.
	§. 119. Einzele Arten.
	§. 120. Ende. Das Ende des PfandRechts ereignet sich.
	I. seiner Natur nach, und zwar entweder seiner allgemeinen.
	§. 121. Erwerbung der Freyheit vom PfandRechte.
	II. Die Freyheit vom PfandRechte wird, außer den unten anzuführenden Arten, wie Rechte erworben werden, auch noch durch Uebergabe erworben.

	B. Einfluß der FamilienVerhältnisse auf die Sachen.
	§. 122. Allgemeine Bemerkung.

	I. Ehe.
	§. 123. Ihr Einfluß im Allgemeinen.
	§. 124. Begriff der dos.
	I. Dos, ehemahls res uxoria.
	§. 125. Wirkungen während der Ehe.
	§. 126. Nach getrennter Ehe.
	§. 127. Art der Zurückgabe.
	§. 128. Entstehung und Ende.
	§. 129. Verträge über die dos.
	§. 130. Paraphernen.
	II. ParaphernalGüter sind das übrige Vermögen der Frau.
	§. 131. Ihre Entstehung.
	§. 132. Wirkung einer weitern Ehe.
	III. Die weitere Ehe kann durch besondre Verfügungen, es sey des vorigen EheGatten selbst oder eines Dritten, als Frist oder als Bedingung.

	II. Väterliche Gewalt.
	§. 133. Einfluß im Allgemeinen. 
	§. 134. Peculium.
	§. 135. Peculium frey von der väterlichen Gewalt.
	§. 136. Gewöhnliches pecelium.
	§. 137. Ausnahmen davon.

	III. Vormundschaft.
	§. 138. Einschränkung des Rechts zu veräußern.

	C. Verlassenschaften.
	§. 139. Stellung dieser Lehre.
	§. 140. Begriff der Verlassenschaft.
	§. 141. RechtsVerhältnisse, welche erlöschen.
	I. Höchst persönlich sind aus den allgemeinen Lehren alle persönlichen Eigenschaften und so auch der Besitz.
	§. 142. RechtsVerhältnisse, welche eingeworfen werden.
	II. Auf der andern Seite gehört zu der Verlassenschaft eines Ieden, der von mehrern Kindern.
	§. 143. Das Ganze von den RechtsVerhältnissen, in welche eingetreten wird.
	§. 144. Delata hereditas und adquisita hereditas.
	§. 145. Delata hereditas.
	§. 146. Adquisita hereditas.
	§. 147.
	1. Iu Beziehung auf den ErbLasser.
	§. 148.
	2. Auf die Eintretenden unter sich.
	§. 149.
	3. Auf Solche, die durch den Erben ein Recht bekommen.
	§. 150. Erwerbung des Erbrechts ipso jure.
	§. 151. Durch eine Handlung.
	§. 152. Bonorum possessio.
	§. 153. Erfodernisse dieser Handlung.
	§. 154. Weitere Schicksale einer nicht erworbenen Erbschaft. S. g. Transmission.
	§. 155. Weiteres Deferirtwerden.
	§. 156. Fiscus.
	§. 157. Arten des Deferirtwerdens.

	I. IntestatErbfolge.
	§. 158. Quellen.
	§. 159. Gründe der IntestatErbfolge.
	§. 160. BlutsFreundschaft.
	§. 161. Grade.
	§. 162. Vollbürtige und halbbürtige SeitenVerwandte.
	§. 163. Einfache und mehrfache Verwandtschaft.
	§. 164. Erfodernisse der BlutsFreundschaft in Rücksicht auf naturalis cognatio.
	§. 165. Einfluß der Arten der BlutsVerwandtschaft.
	§. 166. Einfluß der Nähe des Grades.
	§. 167. Wesentlich gleiche Theilung.
	§. 168. Sonst aber Theilung entweder nach Köpfen oder nach Stämmen, auch wohl nach Seiten.
	§. 169. Anwendung auf die mehrfache Verwandtschaft.
	§. 170. Wiederholung.
	§. 171. Verneinende Regeln.
	[Cas pratique] I. Wer erbt ?
	[Cas pratique] II. Zum wie vielten Theile erbt Jeder ?
	[Cas pratique] I. Um auch in der Entwerfung neuer StammTafeln zu üben, stehen hier noch folgende Ungaben.
	[Cas pratique : Tableau succession]
	[Cas pratique] II. Jemand hinterläßt.
	§. 172. ErbFolge der Ehegatten.

	II. TestamentsErbfolge.
	§. 173. Begriff.
	§. 174. Person des Testirers. 
	§. 175. Wesentliche Form.
	§. 176. Aeußere Form.
	§. 177. Ausnahmen.
	§. 178. Zuziehung öffentlicher Personen.
	§. 179. Inhalt.
	§. 180. Einsetzung.
	1. der Person nach.
	§. 181.
	2. Dem Gegenstande nach.
	§. 182. S. g. Legitima.
	§. 183.
	3. Der Form nach.
	§. 184. Einschränkung der Einsetzung gewisser Personen.
	§. 185. Allgemeine Einschränkung wegen gewisser Verwandten.
	§. 186. Auf Wen muß Rücklicht genommen werden ? 
	§. 187. Wie sind solche Personen behandelt ? 
	§. 188. Verbesserung eines hierin begangenen Fehlers.
	§. 189. Ungültigkeit des Testaments Deswegen.
	§. 190. KunstWörter.
	§. 191. Zwey HauptMeynungen.
	§. 192. Ausnahmen.
	§. 193. Zufälliger Inhalt des Testaments.
	§. 194. PupillarSubstitution.
	§. 195. Ungültigkeit eines Testaments.

	III. Andere letztwillige Verordnungen.
	§. 196. Begriff.
	§. 197. Person.
	§. 198. Form.
	§. 199. Form des Inhalts.
	§. 200. CodicillarClausel.
	§. 201. Inhalt.
	§. 202. Verfügungen über einzele Rechte.
	§. 203. Personen beym Legate.
	§. 204. Gegenstand der Legate zusammen genommen.
	§. 205. Gegenstände im Einzelen.
	§. 206. Willführ beym Legiren.
	§. 107. [sic pour §. 207.] Recht aus einem Legate.
	§. 208. Jus accrescendi bey Legaten.
	§. 209. FideiCommißVerfügungen über die Erbschaft.
	§. 210. Personen bey der FideiCommißErbschaft.
	§. 211. Gegenstand der FideiCommißErbschaft.
	§. 212. In wie weit die Früchte dazu gehören.
	§. 213. Willführ bey der Anordnung einer FideiCommißErbschaft.
	§. 214. Recht des FideiCommißErben.
	§. 215. Unwürdigkeit.


	II. Lehre von Foderungen.
	§. 216. Eintheilung.
	A. Obligationen.
	§. 217. Begriff.
	�§. 218. Verhältniß zu einem Rechte auf eine Sache.
	§. 219. Verschiedenheiten der Foderungen, Diese feyen entstanden wie sie wollen.
	§. 220. In Ansehung der Personen. Fiscus.
	§. 221. Mehrere Personen neben einander.
	§. 222. Mehrere Personen nach einander.
	§. 223. Nach dem Gegenstande.
	§. 224. Geben einer Sache ihrer Gattung nach.
	§. 225. ZeitBestimmung.
	§. 226. Einschränkung der Zinsen.
	§. 227. Klagbare und nicht klagbare Foderungen.
	§. 228. Mehr oder weniger klagbare Foderungen.
	§. 229. Entstehung.
	§. 230. Verbindung dieser Fälle mit einander.

	I. Verträge.
	§. 231. GrundSatz.
	§. 232. Arten der Verträge.
	§. 233. Contracte durch Ablieferung.
	§. 234. Res creditae.
	I. Die mutui datio, res creditae.
	§. 235. Commodatum.
	II. Das commodatum, utendum datum.
	§. 236. Depositum.
	III. Das depositum (AufzuhebenGeben, Sinterlegen) besteht darin.
	§. 237. Pignus.
	IV. Das pignus, auch wohl contractus pignoris.
	§. 238. Unterschied der übrigen Contacte von Diesen.
	§. 239. Nebenbestimmungen bey Denselben.
	§. 240. Consensu obligationes.
	§. 241. Kauf.
	I. Bey dem Kaufe wird vin Einer Seite Geld versprochen.
	§. 242. Angrenzende Geschäffte.
	§. 243. Locatio et conductio.
	II. Die locatio et conductio erfodert zwar von der einen Seite auch, daß Geld versprochen wird (pensio, merces), aber Dieß ist nicht wesentlich.
	§. 244. Dauer.
	§. 245. Besondere Fälle.
	§. 246. EmphyteutContract.
	§. 247. Rechte und Pflichten des emphyteuta.
	§. 248. Superficies.
	§. 249. Societät.
	III. Die Societät kann unter mehr als zwey Hauptpersonen.
	§. 250. Mandatum.
	IV. Die Uebernahme eines Auftrags (mandatum), um theils im Nahmen des Andern, theils auch nur auf seine Gefahr, zu handeln.
	§. 251. Geschäffte, wo jetzt auch die bloße Einwilligung verbindet.
	§. 252. Schenkung.
	§. 253. Erfodernisse der Schenkung.
	§. 254. Gewagte Verträge.
	§. 255. ZinsenVertrag.
	§. 256. ZahlungsVersprechen einer eigenen Schuld.
	II. Eine eigene Schuld kann man zu zahlen versprechen.
	§. 257. Bürgschaft.
	III. Die Bürgschaft (mandatum [qualificatum], fidejussio, einiger Maßen auch constitutum und zwar einer fremden Schuld) ist ein Vertrag, wodurch kein Recht auf eine Sache.
	§. 258. Novatio.
	IV. Die Umschaffung (novatio) ist ein Vertrag, wodurch eine Foderung an die Stelle einer Andern gesekt wird.
	§. 259. Transactio.
	V. Ein Vergleich (transactio, transactus, Transact) ist ein Vertrag, wodurch ein streitiges Recht durch gegenseitiges Nachgeben entschieden wird.
	§. 260. Compromiß.
	VI. Eine Art des Vergleichs ist ein Compromiß auf den Ausspruch eines SchiedsRichters (arbiter), der sich diesem Auftrage unterzieht (qui recipit arbitrium).
	§. 261. Weibliche RechtsWohlthaten.

	II. Beschädigungen.
	§. 262. GrundSatz.
	§. 263. Beschädigende Person.
	§. 264. Beschädigung selbst.
	§. 265. RechtsVerhältniß daraus.
	§. 266. Gläubiger und Schuldner daraus.
	§. 267. Einzele Fälle.

	III. Vermischte Fälle.
	§. 268. Obligationes quasi ex contractu.
	§. 269. Negotia gesta.
	I. Die Besorgung eines fremden Geschäffts, ohne gültigen Auftrag, nicht kraft eines FamilienVerhältnisses und nicht als Schenkung.
	§. 270. Vormundschaft.
	II. Die Vormundschaft (tutela, cura) begründet eine directa und contraria tutelae actio, und Bende auch utiles.
	§. 271. Verwaltung gemeinschaftlicher Angelegenheiten.
	III. Die Verwaltung einer gemeinschaftlichen Sache oder Erbschaft.
	§. 272. Foderung aus einem letzten Willen.
	IV. Die Foderung der Legatarien gegen die Erben, Was die Neuern als hereditatis aditio anführen, begründet die ex testamento actio, die  s. g. actio personalis ex testamento.
	§. 273. Leiftung Dessen, was der Empfänger nicht zu fodern hatte.
	V. Die Entrichtung von Dem, was man nicht einmahl natürlich schuldig gewesen ist.
	§. 274. Verlust zum gemeinschaftlichen Besten.
	§. 275. Foderung gegen den Besitzer.
	§. 276. Foderung auf Unterhalt.
	§. 277. Foderung aus einem Urtheile.
	§. 278. Foderung wegen der Fehler einer Sache.
	§. 279. Natürliche Fehler.
	§. 280. Juristische Felher.
	§. 281. Ende der Obligationen. Eintheilung der TilgungsArten.
	§. 282. Erfüllung.
	§. 283. Gerichtliches Hinterlegen.
	§. 284. Aufrechnung entgegengesetzter Foderungen.
	§. 285. Sonstiges Aufhören einer Foderung ihrer Natur nach.
	§. 286. Entstehung der Freyheit von einer Foderung.

	B. Actionen.
	§. 287. Begriff.
	§. 288. Personen.
	§. 289. Gegenstand.
	§. 290. RechtsVerhältniß.
	§. 291. S. g. Präclusion.
	§. 292. Arten der Klagen.
	§. 293. S. g. petitorische Klagen.
	§. 294. Klagen aus dem Eigenthume.
	§. 295. Klagen aus den Servitut und dem PfandRechte.
	§. 296. Klage aus der dos.
	§. 297. ErbschaftsKlage.
	§. 298. S. g. possessorische Klagen.
	§. 299. Außergerichtliche RechtsMittel.
	§. 300. Persönliche Klagen.
	§. 301. Verweisung auf die Einzelen.
	§. 302. Klagen, die zwischen Denen in rem und Denen in personam auf der Greuze liegen.
	§. 303. Einreden.
	§. 304. Nichtigkeit und Rescission.
	§. 305. In integrum restitutio.

	C. Gerichtliches Verfahren.
	§. 306. Allgemeine Anmerkung.
	§. 307. Der Richter.
	§. 308. Wahl unter mehrern Richtern.
	§. 309. Ausnahmen.
	§. 310. Partheyen. 
	§. 311. Intervenienten.
	§. 312. Allgemeine Erfodernisse.
	§. 313. Bevstände.
	§. 314. Anstalten gegen Unredlichkeit.
	§. 315. Art des Verfahrens, der Zeit nach.
	§. 316. Versäumung.
	§. 317. Ordentliches und summarisches Verfahren.
	§. 318. Eintheilung der einzelen Austritte.
	§. 319. Anbringung der Klage.
	I. Die KlagSchrift (libellus conventionis).
	§. 320. Ladung auf die Klage.
	§. 321. Antwort auf die Klage.
	§. 322. Ungehorfam darin.
	§. 323. Replik u. s. w.
	§. 324. Beweis.
	II. Aus diesen Verhandlungen ergibt sich nun eigentlich erst, welche Behauptungen von ThatSachen eines Beweises (probatio) bedürfen.
	§. 325. BeweisMittel.
	§. 326. Urkunden.
	§. 327. Zeugen.
	§. 328. Augenschein.
	§. 329. Eid.
	§. 330. Urtheil.
	III. Sind die Partheyen genug gegen einander gehört, so erfolgt das Urtheit (sententia).
	§. 331. RechtsMittel dagegen.
	§. 332. Erfolg.
	§. 333. Andere RechtsMittel.
	§. 334. Vollziehung.
	§. 335. Concurs.
	§. 336. Personen.
	§. 337. Masse.
	§. 338. Verfahren.
	§. 339. Ordnung der Gläubiger.



	[Index] Register.


